
⃝ 

Ort der Veranstaltung (genaue Bezeichnung des Gebäudes bzw. Grundstücks, Lage, Anschrift) 

Wird öffentliche Verkehrsfläche benutzt? (z. B. Straßen, Parkplätze) 

Anzeige eines vorübergehenden Gaststättengewerbes 
nach § 2 Abs. 2 Landesgaststättengesetz - LGastG 

An 

Stadt/Gemeinde 

Hauptstraße 46 

78665 Frittlingen 

Abgabe spätestens 2 Wochen 

vor Veranstaltungsbeginn! 

Angaben des Antragstellers/der Antragstellerin 

Organisation und Vertreter bzw. Familienname, Vorname, ggf. Geburtsname 

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit 

Anschrift 

Telefon Telefax Mobil 

E-Mail Website 

Angaben zur Veranstaltung 

Anlass Bezeichnung der Veranstaltung 

Zeitraum (Datum und Uhrzeit) 

von bis 

von bis 

von bis 

von bis 

Anzahl der zu erwartenden Besucher und zusätzliche Bemerkungen zum Veranstaltungszeitraum 

Musikalische Darbietungen sind vorgesehen (Datum und Uhrzeit) 

Nein Ja, Musik Datum und Uhrzeit: 



⃝ 

Gastronomisches Angebot 

 

 

Der Ausschank folgender alkoholischer Getränke ist geplant: 

 

 

Folgende Speisen werden angeboten: 

Bei Veranstaltungen in der Leintalhalle: 
 
Name Brandwache 1: ______________________________________________________ 
 
Name Brandwache 1: ______________________________________________________ 
 
 

 
Datenschutzverarbeitung und Datenschutzerklärung 

Die mit diesem Anzeigevordruck abgefragten personenbezogenen/firmenbezogenen 

Daten werden aufgrund einer gesetzlichen Grundlage erhoben und verarbeitet. Die Daten sind für 

die Bearbeitung erforderlich und werden nur für diesen Zweck verarbeitet. Ohne diese Angaben ist 

eine Bearbeitung des Antrages nicht möglich. Die Verarbeitung per personenbezogenen Daten 

erfolgt gemäß den Bedingungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO). Bitte 

beachten Sie hierzu die Artikel 13 und 14 der EU-DSGVO und die Informationen unter 

www.landkreis-rottweil.de. 

 
 
 
 
 

 
Ort, Datum 

 

Bitte geben Sie diese Anzeige bei der zuständigen Stadt/Gemeinde ab. 
 
 
 
 

 
Verteiler wird von der Gemeinde bearbeitet: 
Eingang bei der Gemeinde: 

Zuständige Stellen werden unterrichtet: 

Ordnungsamt 
Finanzamt 
Kreisbauamt 
Veterinäramt 

Polizei 

http://www.landkreis-rottweil.de/

